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Stadt Recklinghausen 
- Ordnungsamt - 
Fachbereich 31 - Bürger- und Ordnungsangelegenheiten 
Sachgebiet 23 - Verkehrsangelegenheiten 
Anschrift: Rathausplatz 3/4 • Stadthaus A • 45657 Recklinghausen 

Telefon: 02361 / 50 - 16 23 und 16 25 • Telefax: 02361 / 50-91601 • E-Mail: ordnungsamt@recklinghausen.de 

 

- Baustellenanfrage - 
 

Auf Grundlage der Rahmenanordnung vom _______________________ / AZ: _______________________ 
 

gemäß § 45 Straßenverkehrsordnung (StVO) 

   
 

Bitte leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen ! 

Antragsteller 

Unternehmen 

Firmenname: 
 
 

Ansprechpartner: 
 
 

Anschrift (Straße-Haus-Nr., PLZ-Ort,): 
 
 

Telefon mit Vorwahl: 
 
 

Telefax mit Vorwahl: 

E-Mail: 
 
 

Ansprechpartner 

Verantwortlicher Bauleiter für die Baustelle (Name, Vorname): 
 
 

Mobiltelefon (durchgehende Erreichbarkeit): 
 
 

Telefon mit Vorwahl: 
 
 

Telefax mit Vorwahl: 

E-Mail: 
 
 

Regelpläne 

Dieser Antrag bezieht sich ausschließlich auf Arbeitsstellen von kurzer Dauer bis maximal drei Kalendertage. 
Es wird nach den Regelplänen gem. RSA 21 abgesperrt: 
 
 B I/1   B I/2   B I/3   B I/7   B I/11  B I/12 
 B II/1   B II/2   B II/3   B II/4   B II/8   B II/9 
 B IV/1  B IV/2  B IV/3  B IV/4 

Maßnahmen 

Grund der Sperrung / Bezeichnung der auszuführenden Maßnahme: 
 
 

Genaue Ortsangabe: 
 
 

Zeitraum der Maßnahme (vom Anfang bis zur Beendigung der Bauarbeiten längstens bis): 
 
 

Aufbruchgenehmigung liegt vor: 
 
 ja   nein 
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Umfang und Beeinträchtigungen 

 
 Gehweg    Seiten-/Parkstreifen  
 
 Radweg    Fußgängerzone  
 
 Fahrbahn    verkehrsberuhigter Bereich 
 

 
 teilweise gesperrt 
 
 voll gesperrt 
 

Auftraggeber 

Name / Firma: 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Anschrift (Straße-Haus-Nr., PLZ-Ort,): 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
Telefon mit Vorwahl: 
 
________________________________________________________________________________________ 
 

Erklärungen / Hinweise 
 

Es wird hiermit versichert, dass der Antragsteller die Verantwortung für die ordnungsgemäße Aufstellung der 
Verkehrszeichen und deren Beleuchtung sowie die Aufstellung und Bedienung einer erforderlichen Signalanlage 
übernimmt und die dafür entstehenden Kosten trägt. Ereignen sich Verkehrsunfälle, die durch diese Maßnahmen 
bedingt sind und mit ihnen im ursächlichen Zusammenhang stehen, so wird die Haftpflicht gegenüber dem 
jeweiligen Träger der Straßenbaulast in vollem Umfang übernommen. 
 
Abweichungen von den Regelplänen sind zulässig, so sich entsprechend in den jeweiligen Plan eingetragen sind. 
 
Der Antrag ist mindestens 3 Tage vor Beginn der Maßnahme einzureichen. 
 
Kosten: je Einzelmaßnahme 15,- € 
 
Gemäß § 49 Abs. 4 StVO handelt ordnungswidrig im Sinne des § 24 Straßenverkehrsgesetz (StVG), wer 
vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 45 Abs. 6 StVO mit Arbeiten beginnt, ohne zuvor Anordnungen eingeholt zu 
haben oder diese Anordnung nicht befolgt. 
 
Die Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen in der aktuell gültigen Fassung – aktuell RSA21, die 
zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an 
Straßen (ZTV-SA) in der jeweils gültigen Fassung sowie die Technischen Lieferbedingungen (TL) sind bekannt und 
werden angewandt. Ein gültiges Zertifikat über die erworbenen Kenntnisse (nicht älter als 3 Jahre) liegt bei. 
 

Antragsteller: 

 
 
______________________     _______________________ 
Ort / Datum       Unterschrift und Stempel der Firma 
 

↓ Nur von der Behörde auszufüllen! ↓ 
„Verkehrsrechtliche Anordnung“ - Die beantragte Anordnung wird widerruflich wie folgt erteilt: 
 
Die Verkehrssicherung ist vorzunehmen  wie beantragt  nach beiliegenden Verkehrszeichenplan 
 
Geltungsdauer     wie beantragt  vom __________ bis einschließlich __________ 
 
Hinweise: 
Es gelten weiterhin die Bedingungen und Auflagen für die erteilte Rahmenanordnung (Datum und Aktenzeichen oben angegeben). 
Diese Anordnung ist mit einer Kopie der oben angegebenen Rahmenordnung (Datum und Aktenzeichen oben angegeben) zur 
Prüfung an der Arbeitsstelle bereitzuhalten. Diese Anordnung ist dann gegenstandslos, wenn eine andere Verkehrssicherung zur 
Anwendung kommt, in diesem Fall ist ein entsprechend geänderter aktueller Antrag zu stellen. Die Gebühr von 15,- € ist binnen 
zwei Wochen unter Angabe des Kassenzeichens auf das Konto der Stadtkasse (Sparkasse Vest Recklinghausen, IBAN: 
DE83 4265 0150 0000 0010 81, BIC: WELADED1REK) zu überweisen. 
 
Stadt Recklinghausen FB31/23   Unterschrift / Datum 
Im Auftrag     Dienstsiegel 
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